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Der Schutz der Menschenrechte ist eine der wichtigsten Aufgaben  

der Vereinten Nationen (UN). Menschenrechte stehen allen von Geburt  

an zu – unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache  

oder Anschauung. Seit der Gründung der Vereinten Nationen haben  

die Mitgliedstaaten den Schutz dieser Rechte in Verträgen verankert.  

Der Menschenrechtsschutz auf dem Papier ist allerdings wesentlich 

weiter fortgeschritten als in der Wirklichkeit. Wachsende Ungleichheiten, 

Klimakrise und digitaler Wandel gehören zu den Herausforderungen, 

denen sich die Vereinten Nationen in Zukunft aus menschenrechtlicher 

Sicht stellen müssen. Diese UN Basis-Information beschäftigt sich mit den 

grundlegenden internationalen Rechtsinstrumenten der Menschenrechte 

und gibt einen Überblick über die menschenrechtlichen Akteure und 

Zusammenhänge im Rahmen der Vereinten Nationen.

Selbstbestimmung in manchen Ländern 
ein niedrigerer Stellenwert eingeräumt 
als in anderen. Mit dem Beitritt zu in-
ternationalen Menschenrechtsverträgen 
verpflichten sich Staaten, die Menschen-
rechte zu schützen und unterwerfen sich 
einer Kontrolle durch die sogenannten 
Vertragsorgane. 

GRUNDLAGE DER MENSCHENRECHTE 
– UNIVERSELL UND UNTEILBAR

Man kann die Menschenrechte in drei Ka-
tegorien unterteilen:

BÜRGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE

Zentrales Dokument dieser Kategorie von 
Menschenrechten ist der Internationale 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(Zivilpakt). Zu ihnen zählen zum Beispiel:

Recht auf Leben

Verbot der Folter

Verbot der Sklaverei

Persönliche Freiheit und Sicherheit 

Gedanken-, Religions-, und  
Meinungsfreiheit

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Gleichheit vor dem Gesetz

Recht auf ein faires Gerichtsverfahren

WAS SIND MENSCHENRECHTE?

Menschenrechte sind universell, unver-
äußerbar und unteilbar – das heißt, sie 
gelten für alle Menschen, können nicht 
abgetreten werden und gelten in ihrer Ge-
samtheit. Der Staat muss die in internati-
onalen Verträgen festgeschriebenen Rech-
te gewährleisten und auch dafür sorgen, 
dass einzelne Personen diese einklagen 
können. Menschenrechte sind in erster 
Linie Verpflichtungen des Staates gegen-
über einzelnen Personen. Der Staat darf 
die Menschenrechte nur in ganz wenigen 
Fällen einschränken, zum Beispiel wenn 
die öffentliche Sicherheit oder die Volks-
gesundheit gefährdet sind (Artikel  21 des 
Zivilpaktes). Bestimmte Rechte, wie das 
Folterverbot und das Verbot der Sklave-
rei, dürfen aber unter keinen Umständen 
eingeschränkt werden. Allerdings messen 
Regierungen aufgrund religiöser oder kul-
tureller Unterschiede bestimmten Rech-
ten unterschiedliche Bedeutung zu. So 
wird zum Beispiel dem Recht auf Religi-
onsfreiheit oder dem Recht auf sexuelle 

Demonstranten in Mogadishu, Somalia treten am 
10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, für 
das Verbot der Folter ein. UN Photo/Tobin Jones

Menschenrechte und Vereinte Nationen
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WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE 
UND KULTURELLE RECHTE

Die wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Menschenrechte (WSK-Rechte) sind 
im internationalen Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte (Sozial-
pakt) normiert: Dazu gehören zum Beispiel:

Recht auf Arbeit

Recht auf soziale Sicherheit

Recht auf Nahrung

Recht auf angemessene Unterkunft

Recht auf Gesundheit

Recht auf Bildung

KOLLEKTIVE RECHTE

Zu den kollektiven Menschenrechten ge - 
hören:

Recht auf Entwicklung

Recht auf eine saubere, gesunde und 
nachhaltigen Umwelt 

Recht auf Frieden

Recht auf Selbstbestimmung 

Die »Afrikanische Charta der Menschen-
rechte und der Rechte der Völker« ist einer 
der wenigen Verträge, der kollektive Men-
schenrechte enthält. Im interamerikani-
schen und afrikanischen Menschenrechts-
schutzsystem sind diese kollektiven Rechte 
sogar einklagbar, auf internationaler Ebene 
ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Um ei-
nige Rechte wie zum Beispiel das Recht auf 
Entwicklung oder das Recht auf eine sau-
bere Umwelt wird aktuell international 

gerungen. Sie sind bisher in rechtlich un-
verbindlichen Resolutionen erwähnt, aber 
es gibt Vorschläge, wie die Rechte in ver-
bindlichen internationalen Verträgen ver-
ankert werden können.

Staaten bewerten Menschenrechte unter-
schiedlich. Während des Kalten Krieges  
unterstützten westliche Staaten hauptsäch - 
lich bürgerliche und politische Rechte, 
während sozialistische Staaten und Ent-
wicklungsländer sich für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte einsetzten. 
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ge-
wannen die bürgerlichen, politischen und 
sozialen Rechte an Bedeutung, auch auf 
institutioneller Ebene. Vor 2008 konnten 
Menschenrechtsverletzungen nur im Be-
reich der bürgerlichen und politischen 
Rechte bei den UN-Organen beanstandet 
werden. 2008 wurde jedoch ein Zusatzpro-
tokoll verabschiedet, das das Beschwerde-
verfahren zum UN-Sozialpakt ermöglichte.  

Abkommen

Von der UN-
Generalver-
sammlung 

angenommen

In Kraft  
getreten

Von  
Deutschland 

ra tifiziert

Zahl der  
Vertrags-
staaten

Überprüfungs-
organ

Individual-
beschwerde 

möglich  
(Vertragsstaaten)

Internationaler Pakt über bürgerliche  
und politische Rechte (Zivilpakt)

1966 1976 1973 168
Menschenrechtsaus-

schuss

gemäß erstem  
Fakultativprotokoll 

(115)

Internationaler Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte 
(Sozialpakt)

1966 1976 1973 164
Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte

gemäß Fakultativ- 
protokoll (21)

Internationales Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung

1965 1969 1969 177
Ausschuss für die 

Beseitigung der Ras-
sendiskriminierung

gemäß Art. 14 (57) 

Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung  
der Frau

1979 1981 1985 189

Ausschuss für  
die Beseitigung der 

Diskriminierung  
der Frau

gemäß erstem
Fakultativprotokoll 

(107)

Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung  
oder Strafe

1984 1987 1990 159
Ausschuss gegen 

Folter
gemäß Art. 22 (67)

Übereinkommen über die Rechte  
des Kindes

1989 1990 1992 196
Ausschuss für die 
Rechte des Kindes

gemäß drittem  
Protokoll (24)

Internationales Übereinkommen 
zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familien

1990 2003 – 48

Ausschuss zum 
Schutz der Rechte 
aller Wanderarbeit-
nehmer und ihrer  

Familienangehörigen

gemäß Art. 77 (4)

Übereinkommen über die Rechte  
von Menschen mit Behinderungen

2006 2008 2009 163
Ausschuss für die 

Rechte behinderter 
Menschen

gemäß Fakultativ- 
protokoll (81)

Konvention gegen das Verschwin-
denlassen von Personen

2006 2010 2009 51
Ausschuss über das 
Verschwindenlassen 

von Personen
gemäß Art. 31 (19)

MENSCHENRECHTSABKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN

Die Zahlen geben den Ratifikationsstand im Juli 2023 
wieder. Aktualisierungen finden sich auf der Webseite 
des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte unter:  
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4& 
subid=A&lang=en
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GRUNDLEGENDE 
MENSCHENRECHTSVERTRÄGE

Auf allen Kontinenten haben Menschen 
für grundlegende Rechte gekämpft. Vor der 
Gründung der Vereinten Nationen wurden 
solche Rechte bereits in Verträgen festge-
halten, wie der Unabhängigkeitserklärung 
der Vereinigten Staaten von 1776, der fran-
zösischen Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte von 1789 und der amerika-
nischen Bill of Rights von 1791. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstanden unter dem 
Dach der Vereinten Nationen zahlreiche in-
ternationale Vereinbarungen zum Schutz 
der Menschenrechte.

In der Charta der Vereinten Nationen ver-
pflichten sich die Staaten unter anderem, 
die Achtung vor den Menschenrechten zu 
fördern und zu festigen. Damit wurde 1945 
die Grundlage für alle folgenden Verträ-
ge im Menschenrechtsschutz geschaffen. 
1946 wurde die Menschenrechtskommis-
sion (MRK) etabliert und mit der Formu-
lierung eines umfassenderen Dokuments 
beauftragt. 

1948 wurde zunächst die Allgemeine Er
klärung der Menschenrechte (AEMR) von 
der Generalversammlung angenommen. 
Erst knapp zwei Jahrzehnte später gelang 
eine verbindliche rechtliche Normierung. 
Bedingt durch den Kalten Krieg sowie die 
unterschiedlichen Interessenlagen der In-
dustrie- und Entwicklungsländer war die 

Staatengemeinschaft lange blockiert und 
konnte sich nicht auf einen gemeinsamen 
Vertrag einigen. 1966 wurden deshalb zwei 
Dokumente verabschiedet: der Internatio
nale Pakt über die bürgerlichen und po
litischen Rechte (Zivilpakt) und der Inter
nationale Pakt über die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte (Sozial-
pakt). Bis zum Inkrafttreten des Zivil- und  
des Sozialpaktes 1976 blieb die AEMR  
daher das einzige umfassende UN-Men-
schenrechtsdokument. Einige Garantien 
der AEMR, zum Beispiel das Folterverbot, 
haben heute völkerrechtlichen Charakter, 
das heißt: Obwohl die AEMR nur eine Er-
klärung ist, ist sie das wichtigste Grund-
lagendokument des Menschenrechtsschut-
zes. Sie bezeichnet und inspiriert bis heute 
weitgehend die Normierung des interna-
tionalen, regionalen und nationalen Men-
schenrechtsschutzes. »Die Europäische 

Das Internationale Übereinkommen 

zum Schutz aller Personen vor dem Ver

schwindenlassen, das im Dezember 2006 

durch die Generalversammlung verabschiedet 

wurde, trat am 23.12.2010 in Kraft. Die Kon-

vention greift eine Problematik auf, mit der 

mittel- und südamerikanische Staaten auf-

grund ehemaliger Militärdiktaturen bis heute 

konfrontiert sind. Aber auch unter dem Deck-

mantel des »Krieges gegen den Terror« prak-

tizieren heute einige Staaten das sogenannte 

Verschwindenlassen. Darunter versteht man 

die Festnahme, Haft oder Entführung durch 

Staatsagenten oder mit Duldung durch den 

Staat. Hinzu kommt die staatliche Weigerung, 

diesen Freiheitsentzug zu bestätigen. Den 

betroffenen Personen wird meist jeglicher 

Rechtsschutz entzogen. Mit der Konvention 

wird nicht nur der Vertragsstaat verpflichtet, 

diese Praktiken unter Strafe zu stellen, son-

dern auch dazu aufgefordert, seiner Infor-

mationspflicht, der Pflicht zum Rechtsschutz  

und zur Wiedergutmachung nachzukommen.

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren.« – Artikel 1 der Allgemeinen 
Er klärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. 
Foto: UN Photo

Menschenrechtskonvention« (1950) beruht 
ebenso auf den Grundsätzen der AEMR 
wie die »Amerikanische Menschenrechts-
konvention« (1969) oder die »Afrikanische 
Charta der Menschenrechte und der Völ-
ker« (1981). 75 Jahre nach der Verabschie-
dung der AEMR gibt es auf UN-Ebene zehn 
völkerrechtlich verbindliche Menschen-
rechtsabkommen. Mit der Ratifizierung 
dieser Verträge verpflichten sich Staaten, 
die Normen innerstaatlich umzusetzen und 
sich einer internationalen Kontrolle zu un-
terziehen. Mit wenigen Ausnahmen wur-
den die bisherigen Verträge von Deutsch-
land unterzeichnet und ratifiziert.



DAS MENSCHENRECHTS
SCHUTZSYSTEM

Die Erfüllung der Menschenrechtsverträge 
wird nach einem einheitlichen Grundmus-
ter überprüft: Jeder Vertrag verfügt über 
einen Ausschuss (Vertragsorgan), der sich 
aus unabhängigen Fachleuten zusammen-
setzt. Der Ausschuss ist für die Überprü-
fung der Einhaltung der Vertragspflichten 
durch die Staaten zuständig. Dafür stehen 
drei Mechanismen zur Verfügung: 

1. DAS STAATENBERICHTSVERFAHREN

Im Staatenberichtsverfahren zeigen die 
Länder in Berichten, wie gut sie das Über-
einkommen umsetzen. Dieses Verfahren ist 
wichtig, weil die Regierungen regelmäßig 
über ihre Menschenrechtspolitik berich-
ten müssen. Die Ausschüsse ergänzen diese 
Berichte mit Empfehlungen für die Staaten 
und machen sie öffentlich. Aber dieses Ver-
fahren hat seine Grenzen: Die Ausschüs-
se haben keine Macht, Urteile zu fällen. 
 Einige Länder erfüllen ihre Berichtspflicht 
nicht oder zu spät, aus politischem Desin-
teresse oder fehlenden Ressourcen. Außer-
dem ist in den Berichten der Länder oft we-
nig Selbstkritik zu finden. Deshalb sind die 

Schattenberichte von NGOs so wichtig. Sie 
enthalten zusätzliche kritische Informa-
tio nen über die Menschenrechtslage in den 
überprüften Ländern.

2. DAS INDIVIDUALBESCHWERDE-
VERFAHREN

Das Individualbeschwerdeverfahren er-
laubt die Prüfung der Beschwerden von 
Einzelpersonen, die sich gemäß dem ent-
sprechenden Vertrag in ihren Rechten ver-
letzt fühlen. Eine solche Beschwerde ist 
allerdings nur möglich, wenn der beschul-
digte Staat dem Individualbeschwerdever-
fahren ausdrücklich zugestimmt hat. Die 
Entscheidungen der Vertragsorgane sind 
lediglich Empfehlungen an den beschuldig-
ten Staat und öffentlich zugänglich.

3. DAS STAATENBESCHWERDEVERFAHREN

Im Staatenbeschwerdeverfahren beschwe-
ren sich Staaten über andere Staaten. Auch 
hier ist die explizite Zustimmung des Staa-
tes zum Beschwerdeverfahren notwendig. 
Bisher gab es keine Beschwerden dieser Art. 

DER MENSCHENRECHTSRAT 

Gemäß Resolution A/RES/60/251 beschloss 
die UN-Generalversammlung am 15. März 
2006 die Einrichtung eines Menschen-
rechtsrates (MRR), der die reformbedürf-

tige Menschenrechtskommission der Jahre 
1946 bis 2006 ablöste. 

SITZVERTEILUNG IM UN-MENSCHEN- 
RECHTSRAT

13 Afrikanische Staaten

13 Asiatische Staaten

6 Osteuropäische Staaten

8 Lateinamerikanische und karibische  
   Staaten

7 Westeuropäische Staaten

Neben der Ausarbeitung neuer Men schen-
rechtsinstrumente hat der Menschen-
rechtsrat die Aufgabe, die Lage der Men-
schenrechte weltweit zu beobachten und 
mit Resolutionen oder der Berufung von 
Sonderberichterstattern auf länder- und 
themenspezifische Menschenrechtsproble-
matiken aufmerksam zu machen. Der Men-
schenrechtsrat trifft sich mindestens zehn 
Wochen pro Jahr, verteilt auf drei Tagun-
gen. Somit wird gewährleistet, dass der Rat 
zeitnah auf kritische Situa tionen reagie-
ren kann. Dies wird zusätzlich durch die 
Möglichkeit von Sondertagungen unter-
stützt: So verabschiedete der Rat in einer 
Sondersitzung zur Lage im Iran am 24. No-
vember 2022 eine Resolution, die eine un-
abhängige Untersuchung der anhaltenden 
Gewalt gegen friedliche Demonstrierende 
im Iran vorsieht. 

Der Sitzungssaal des Menschenrechtsrats in Genf.  
UN Photo/Jean-Marc Ferré
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Der Rat setzt sich aus 47 Mitgliedern zu-
sammen. Die Mitgliedschaft im Menschen-
rechtsrat steht grundsätzlich allen Staaten 
offen. Die Mitglieder des Menschenrechts-
rates werden in geheimer Abstimmung mit 
der absoluten Mehrheit der Stimmen der 
Generalversammlung für drei Jahre ge-
wählt. Eine einmalige Wiederwahl ist mög-
lich. Die erste Wahl fand am 9. Mai 2006 
statt. Deutschland wurde eines der ersten 
Mitglieder des neuen Gremiums. Im Vor-
feld der Wahl geben die Kandidaten Wahl-
versprechen (pledges) ab, in denen sie sich 
verpflichten, Menschenrechtsprobleme im  
eigenen Land anzugehen, nationale Ge-
setzgebung voranzutreiben oder bestimmte  
internationale Menschenrechtsverträge zu 
unterzeichnen. Im Falle einer erfolgreichen 
Kandidatur sind diese Zugeständnisse ein 
wirkungsvolles Instrument für die Zivilge-
sellschaft, um an die Verpflichtungen des 
Staates zu appellieren. 

Das Gremium steht mitunter in der Kritik, 
wenn Staaten mit einer fragwürdigen Men-
schenrechtspraxis Mitglied werden oder 
einseitige Beschlüsse getroffen werden. 
Saudi Arabien übernahm zum Beispiel, 
trotz scharfer internationaler Kritik an der 
Beschneidung von Rechten von Frauen, 
von sexuellen und religiösen Minderhei-
ten sowie dem Fortbestehen der Todesstra-
fe und dem Vorwurf von Folter in Gefäng-
nissen, den Vorsitz eines Beratergremiums 
beim UN-Menschenrechtsrat. Auch andere 
Mitgliedsstaaten wie Russland, China, Iran, 
Venezuela, Kuba und Katar, welche wegen 
Menschenrechtsverletzungen in der Kritik 
stehen, haben eine gültige Stimme im Rat. 

Ein Meilenstein der Entwicklung des inter-
nationalen Menschenrechtsschutz ist das 
Universelle Periodische Überprüfungsver-
fahren (Universal Periodic Review, UPR). Es 
bedeutet, dass alle Staaten regelmäßig über 
die Menschenrechtssituation in ihrem Land 
berichten und von anderen Staaten dazu 
befragt werden. Vor 75 Jahren und lange da-
nach war es noch nicht denkbar, dass Staa-
ten einander auf diese Weise Rechenschaft 
über die eigenen, inneren Angelegenheiten 
ablegen. Damit werden alle UN-Mitglied-
staaten regelmäßig auf die menschenrecht-
liche Situation in ihrem Land überprüft. 
Prüfkriterien sind unter anderem die UN-
Charta, die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die vom zu überprüfenden 

Staat ratifizierten Menschenrechtsüberein-
kommen sowie eventuelle Absichtserklä-
rungen des Staates zur Kandidatur für den 
MRR. Grundlage des Überprüfungsverfah-
rens sind drei Berichte.

Als bedeutendes Unterorgan des Rates fun-
giert der Beratende Ausschuss, welcher aus 
18 unabhängigen Fachleuten besteht. Als 
eine Art Think-Tank steht er dem Men-
schenrechtsrat beratend zur Seite, darf 
aber aus eigener Initiative keine Unter-
suchungen anstrengen und sich lediglich 
thematisch, das heißt nicht zu Menschen-
rechtsproblematiken einzelner Länder oder 
Regionen äußern. 

Beim Menschenrechtsrat kann Beschwer-
de eingereicht werden. Hierbei handelt 
es sich um ein nicht-öffentliches Verfah-
ren zur Behandlung von Beschwerden 
über Menschenrechtsverletzungen. Das 
Beschwerdeverfahren ist nicht mit den 
Individualbeschwerdeverfahren mancher  
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Die Drei Berichte des 
Universellen Periodischen 
Überprüfungsverfahren

BERICHT DES OHCHR (1)

Darstellung der staatenspezi�schen 
Schlussfolgerungen der Vertragsausschüsse 
und Sonderberichterstatter

BERICHT DES OHCHR (2)

Zusammenfassung der Parallelberichte von NGOs 
und nationalen Menschenrechtsinstitutionen

STAATENBERICHT

vom überprüfenden Staat selbst vorgelegt
Darstellung der nationalen Menschenrechtslage
Darstellung der Einhaltung der eingegangenen 
Menschenrechtsverp�ichtungen

Menschenrechts abkommen, den soge-
nannten Vertragsausschüssen, zu verwech-
seln. Die Beschwerden können entweder 
von Einzelpersonen oder von Organisatio-
nen vorgebracht werden. 

DAS AMT DES HOHEN KOMMISSARS 
FÜR MENSCHENRECHTE 

Das Amt des Hohen Kommissars für Men-
schenrechte (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, 
 OHCHR) wurde auf Empfehlung der Wiener 
Menschenrechtskonferenz im Jahr 1993 
durch Resolution A/RES/48/141 der Gene-
ralversammlung mandatiert und 1994 ein-
gerichtet. Es löste das bis dahin bestehende 
Menschenrechtszentrum ab. Die Aufgaben 
des OHCHR liegen in der Förderung und im 
Schutz der Menschenrechte. Das Amt ko-
ordiniert auch die entsprechenden men-
schenrechtlich relevanten Aufgaben in-
nerhalb der verschiedenen Organisationen 

Seit 2022 hat Volker Türk aus Österreich das Amt  
des Hochkommissars für Menschenrechte inne.  

Foto: UN Photo/Rick Bajornas



betreffen, zu deren Einhaltung sich eine 
Regierung nicht durch Verträge verpflich-
tet hat. So kann zum Beispiel der Sonder-
berichterstatter für das Recht auf Nahrung 
auch dann Defizite in diesem Bereich gel-
tend machen, wenn das untersuchte Land 
den Sozialpakt nicht unterzeichnet hat. Im 
Juli 2023 bestanden 45 thematische Man-
date und 14 Ländermandate. 

Jeder Staat kann eine ständige Einladung 
an die Sondermechanismen richten. Dies 
bedeutet, dass jederzeit Untersuchungen 
von Mandatstragenden thematischer Man-
date zugelassen werden. Momentan haben 
jedoch lediglich 129 UN-Mitgliedsstaaten 
eine solche Einladung ausgesprochen, un-
ter ihnen auch Deutschland. Als eine der 
größten Schwächen der Sondermechanis-
men wird deshalb die Machtlosigkeit bei 
unwilligen Regierungen angesehen. So ver-
weigert beispielsweise Nordkorea den Man-
datstragenden seit Jahren die Einreise. In 
solchen Fällen kommt der Zivilgesellschaft 
eine besonders wichtige Rolle zu, da die 
Sonderberichterstattenden in ihrer Arbeit 
dann auf die Informationen Dritter ange-
wiesen sind.

WEITERE AKTEURE IM INTERNATIO
NALEN MENSCHENRECHTSSCHUTZ

Zu den weiteren wichtigen Akteuren zählen 
die unabhängigen Nationalen Menschen
rechtsinstitutionen, von denen es heute 
über 100 weltweit gibt. Diese Stellen beraten 

der Vereinten Nationen. Insbesondere  
führt es eigene Untersuchungen durch, 
engagiert sich in der Menschenrechtsbil-
dung und dient den UN-Vertragsorganen 
und dem Menschenrechtsrat als Sekreta-
riat. Die Berichte des OHCHR sind ein be-
deutender Bestandteil der Tagungen des 
Menschenrechtsrates. Insofern ist es we-
nig verwunderlich, dass einige Staaten die 
Unabhängigkeit des Sekretariats beschnei-
den wollen. Ein Verhaltenskodex wurde 
besprochen, ebenso wie die Idee, dass der 
Hohe Kommissar dem UN-Generalsekreta-
riat direkt unterstellt und an dessen Anwei-
sungen gebunden sein sollte. 

SONDERMECHANISMEN

Eine herausragende Bedeutung kommt im 
UN-Menschenrechtssystem der Tatsachen-
feststellung zu. Sonderberichterstatter und 
Arbeitsgruppen der so genannten Sonder-
mechanismen haben die Aufgabe, die Men-
schenrechtslage in einem Land oder einem 
speziellen Themenfeld unparteiisch zu do-
kumentieren. Anschließend verfassen sie 
einen Bericht mit Empfehlungen, der im 
Menschenrechtsrat und in der UN-Gene-
ralversammlung – und somit öffentlich-
keitswirksam – diskutiert wird. Mit ihrer 
Arbeit leisten die Mandatstragenden einen 
erheblichen Anteil an der Ausgestaltung 
und Kommentierung des normativen Men-
schenrechtsstandards. Im Gegensatz zu 
den Vertragsorganen können die Sonder-
mechanismen auch solche Menschenrechte 

die Politik, erstellen Berichte, übernehmen 
Aufgaben in der Menschenrechtsbildung 
oder beteiligen sich an Gerichtsverfah-
ren oder den internationalen Menschen-
rechtskontrollverfahren. Einige nehmen 
auch Beschwerden in Einzelfällen an oder 
dienen als Monitoring-Stellen. Sie arbei-
ten auf Grundlage der »Pariser Prinzipien«, 
die 1993 von der UN-Generalversammlung 
verabschiedet wurden (A/RES/48/134). 
Diese Grundsätze regeln unter anderem die 
Finanzierung und die Unabhängigkeit der 
Nationalen Menschenrechtsinstitutionen. 
Das Deutsche Institut für  Menschenrechte 
mit Sitz in Berlin trägt als Nationale Men-
schenrechtsinstitution Deutschlands zur 
Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte durch Deutschland im In- und Aus-
land bei. 

Ebenfalls eine zentrale Rolle im interna-
tionalen Menschenrechtsschutz spielen  
Nichtregierungsorganisationen (NGOs).  
Sie sammeln und veröffentlichen Informa-
tionen über Menschenrechtsverletzungen 
und ermöglichen so ein besseres Verständ-
nis der Situation in vielen Ländern. So er-
gänzen sie zum Beispiel die Staatenberichte 

Vertreterinnen und Vertreter von Amnesty Interna- 
tional und von Human Rights Watch geben ein Presse- 
briefing über die Mitgliedschaft von Saudi-Arabien im 
Menschenrechtsrat und ihre Rolle bei Konflikten im 
Jemen. Gefördert wird dies durch die United Nations 
Correspondents Association (UNCA).  
Foto: UN Photo/Loey Felipe
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rechtsverletzungen verfolgen: Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen. Auch Verstöße gegen 
das Verbot eines Angriffskriegs fallen ggf. 
unter die Zuständigkeit des ICC. Grund-
lage ist das Römische Statut von 1998, wel-
ches 2022 in Kraft trat. Im Jahr 2023 sind 
es 123 Länder, die dem Römischen Statut 
beigetreten sind und den ICC in Den Haag 
anerkennen. Der Internationale Strafge-
richtshof ist keine Institution der Verein-
ten Nationen. Er ist aber eng mit dem UN-
Sicherheitsrat in New York verbunden, der 
den ICC ermächtigen kann, Ermittlungen 
in Ländern aufzunehmen, die dem Römi-
schen Statut nicht beigetreten sind.

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat 
weitere Möglichkeiten, die Menschenrech-
te zu schützen. Er nutzt regelmäßig die 
Möglichkeit, in seinen Resolutionen die Be-
obachtung und Berichterstattung zu Men-
schenrechten zu verankern und den Men-
schenrechtsschutz als Ziel aufzunehmen. 
Insbesondere durch thematische Reso-
lutionen hat der Sicherheitsrat dazu bei-
getragen, Standards für den Menschen-
rechtsschutz in Konflikten zu definieren. 
Dazu gehören beispielsweise die Rechte 
von Frauen in der Resolution 1325 »Frau-
en, Frieden und Sicherheit«. Immer wieder 
wird die Pflicht zur militärischen Interven-
tion diskutiert, wenn es zu schweren Men-
schenrechtsverletzungen kommt und ein 
Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist, die Menschenrechte zu schützen. Diese 
Maßnahmen werden unter dem Begriff der 
»Schutzverantwortung« (Responsibility to 

durch eigene Parallelberichte oder unter-
stützen Individuen dabei, in Genf bei den 
Vereinten Nationen Gehör zu finden oder 
Beschwerde einzulegen. Um beratend oder 
beobachtend mitwirken zu können, müs-
sen NGOs vom Wirtschafts- und Sozial-
rat der Vereinten Nationen (ECOSOC) an-
erkannt sein. Vom ECOSOC anerkannte 
NGOs können schriftliche Stellungnahmen 
einreichen oder sogar im Plenum des Men-
schenrechtsrats sprechen. 

An der Rolle der NGOs zeigt sich die Be-
sonderheit des internationalen Menschen-
rechtsschutzes, wie er sich seit 1948 ent-
wickelt hat: Lange Zeit war der Schutz von 
Menschenrechten eine innere Angelegen-
heit von Staaten, in die sich andere nicht 
einmischten. Das hat sich grundlegend ge-
ändert. Heute wird die Menschenrechtssi-
tuation in Staaten international genau be-
obachtet. Die Entwicklungen werden in der 
Weltöffentlichkeit diskutiert und bewertet. 
Auch wenn die zivilgesellschaftliche Betei-
ligung bei den Vereinten Nationen grund-
sätzlich nicht mehr in Frage gestellt wird, 
ist gerade die zentrale Rolle der NGOs im 
Menschenrechtsschutz einigen Staaten ein 
Dorn im Auge. Einige Staaten versuchen, 
die Mitwirkung von Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) bei den Vereinten Na-
tionen einzuschränken, indem sie unlieb-
same NGOs nicht anerkennen und nicht 
zulassen. Dies geschieht, weil diese NGOs 
eine kritische Haltung gegenüber den po-
litischen Interessen dieser Staaten einneh-
men und sich für Menschenrechte, Demo-
kratie und soziale Gerechtigkeit einsetzen, 
was im Widerspruch zu den Zielen man-
cher Staaten steht. Menschen, die sich in 
Genf für Menschenrechte einsetzen, müs-
sen in ihren Heimatländern zudem teil-
weise mit Schwierigkeiten rechnen. Da das 
Menschenrechtsschutzsystem aber auf die 
Informationen und Einblicke angewiesen 
ist, fordern die Vereinten Nationen von ih-
ren Mitgliedsstaaten den Schutz von Men-
schenrechtsverteidigenderinnen und -ver-
teidigern ein.

INTERNATIONALER MENSCHEN
RECHTS SCHUTZ – AUCH IN DEN HAAG 
UND NEW YORK

Neben Genf sind Institutionen an zwei 
weiteren Orten für den internationalen 
Menschenrechtsschutz relevant. In Den 
Haag in den Niederlanden hat der Interna-
tionale Strafgerichtshof (International Cri-
minal Court, ICC) seinen Sitz. Er soll die 
schlimmsten Verbrechen und Menschen- 

Protect) diskutiert. Allerdings hat der UN-
Sicherheitsrat seit 2011 nicht mehr darauf 
zurückgegriffen.

AUSBLICK

Das Menschenrechtssystem der Vereinten 
Nationen hat sich seit der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte kontinuier-
lich weiterentwickelt. Das Thema ist längst 
nicht mehr nur für den Hohen Kommis-
sar für Menschenrechte relevant, sondern 
wurde auf eine umfassende Verantwortung 
aller UN-Organisationen erweitert. Im Be-
reich der Entwicklungszusammenarbeit 
wird schon seit einigen Jahren ein men-
schenrechtsbasierter Ansatz verfolgt. Auch 
die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwick-
lung, die im Jahr 2015 verabschiedet wur-
de, verknüpft nachhaltige Entwicklung 
mit Menschenrechten: Außer Armuts- und 
Hungerbekämpfung gehören auch die Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit, die 
Erreichbarkeit hochwertiger Bildung und 
Schaffung besserer Lebensqualität für alle 
zu den Zielen. 

Doch trotz der Existenz eines umfangrei-
chen vertraglichen Regelwerks gibt es im 

UN-Generalsekretär António Guterres besucht Irpin in 
der Ukraine. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) 
erließ in Folge der Verschleppung tausender ukraini-
scher Kinder während Russlands Angriff auf die Ukraine 
einen Haftbefehl gegen den russischen Staatspräsident 
Vladimir Putin. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
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internationalen Menschenrechtsschutz im-
mer noch große Herausforderungen bei der 
Umsetzung. Eine effektive Kontrolle gestal-
tet sich schwierig, da die Vertragsorgane an 
den Willen der Staaten gebunden sind. Hier 
liegt eine der zentralen Herausforderungen: 
Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Staaten ihre Verpflichtungen einhalten?

Aus diesem Grund sind der Internationa-
le Strafgerichtshof (ICC) sowie die UN-Tri-
bunale für das ehemalige Jugoslawien, Ru-
anda und den Libanon bemerkenswerte  
Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. 
Diese Institutionen haben nicht nur die Be-
deutung der individuellen Verantwortung 
für den Schutz der Menschenrechte unter-
strichen, sondern auch die Strafverfolgung 
auf eine internationale Ebene verlagert. Als 
Konsequenz für die Verschleppung tausen-
der ukrainischer Kinder infolge des russi-
schen Angriffs auf die Ukraine hat der ICC 
reagiert, indem er einen Haftbefehl gegen 
den russischen Staatspräsidenten Wladi-
mir Putin erließ. 

Die sich verändernde Weltordnung, die 
Krise des Multilateralismus, das Erstarken 
autoritärer Regime und die Ausbreitung 
bewaffneter Konflikte führen zu einer zu-
nehmenden Untergrabung des Menschen-
rechtsschutzes. Die UN und ihre Mitglieds-
staaten sind aufgerufen, Rückschritte zu 
verhindern und den Schutz der universel-
len Menschenrechte weiter voranzutreiben. 
Zentral sind hierbei die finanzielle Unter-
stützung des Menschenrechtsschutzsys-
tems durch die Mitgliedsstaaten sowie eine 

effektivere Koordination der Menschen-
rechtsarbeit zwischen allen beteiligten 
Akteuren. Letztlich muss auch jeder Mit-
gliedsstaat die Arbeit von Menschenrechts-
verteidigerinnen und -verteidigern vor Ort 
und bei den Vereinten Nationen unterstüt-
zen. Nur durch gemeinsame Anstrengun-
gen, den Austausch bewährter Praktiken 
und den Dialog zwischen den Staaten kann 
die Vision einer Welt, in der die Menschen-
rechte uneingeschränkt respektiert wer-
den, verwirklicht werden.

Weitere Informationen zu den Vereinten 

Nationen: www.dgvn.de

Themenportale der DGVN

frieden-sichern.dgvn.de

menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de

nachhaltig-entwickeln.dgvn.de

 � UN-Basis-Informationen 57:  

Die Vereinten Nationen im Überblick

 � UN-Basis-Informationen 43:  

Der internationale Strafgerichtshof

 � Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

 � Regelmäßige Berichterstattung über alle UN- 

Menschenrechtsgremien in der von der DGVN 

herausgegebenen Zeitschrift VEREINTE NATIONEN, 

bestellbar auf www.dgvn.de/publikationen

 � Analyse: Der UN-Sicherheitsrat und der Schutz 

der Menschenrechte von Prof. Dr. Beate Rudolf 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

und Lisa Heemann (2020): www.institut-fuer-

menschenrechte.de/publikationen/detail/

der-un-sicherheitsrat-und-der-schutz-der-

menschenrechte

 � Forum Menschenrechte (Netzwerk deutscher 

Menschenrechtsorganisationen): 

 www.forum-menschenrechte.de

 � Deutsches Institut für Menschenrechte:  

www.institut-fuer-menschenrechte.de 

 � Homepage des Amts des Hohen Kommissars  

für Menschenrechte: www.ohchr.org 
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Im Sudan demonstrieren Menschen für die 
Kampagne »16 Tage des Aktivismus gegen 

Gewalt an Frauen«, die jährlich zwischen dem 
Internationalen Tag gegen Ende der Gewalt  
an Frauen (25. November) und dem Tag der  
Menschenrechte (10. Dezember) stattfindet.  

Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran
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